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Wien Energie, ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe. 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher 
Strombezug aus Photovoltaik – Anlage „Sonne DIREKT“ 
 
der Wien Energie GmbH (im Folgenden kurz „Wien Energie“ genannt.) 
gültig ab 31.07.2025 (im folgendem kurz „AGB“ genannt). 
 

Wien Energie hält ausdrücklich fest, dass der in diesen Allgemei-
nen Bedingungen verwendete Begriff „Kunde“ sowohl für Kundin-
nen als auch für Kunden steht. 

Der Kunde schließt diesen Vertrag ausschließlich zu privaten Zwe-
cken und ist deshalb als Verbraucher i. S. d § 1 Abs 1 Z 2 KSchG 
zu qualifizieren. 

I. Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand des Vertrages sind die dezentrale Lieferung von 
elektrischer Energie durch Wien Energie an den Kunden aus 
einer Photovoltaik-Anlage sowie die Regelung der entspre-
chenden kaufmännischen, technischen und rechtlichen Kondi-
tionen. Die Netznutzung sowie die zentrale Strombelieferung 
über das öffentliche Verteilernetz bilden keinen Gegenstand 
des Vertrages. 

2. Die Lieferung von dezentraler elektrischer Energie aus einer 
Photovoltaik-Anlage erfolgt 

a. zu den Konditionen des Liefervertrages Strombezug aus 
Photovoltaik – Anlage „Sonne DIREKT“, 

b. auf Grundlage dieser AGB, 

c. und auf Grundlage des dem Kunden ausgehändigten Infor-
mations- und Preisblattes ab 01.07.2025, 

die einen integralen Vertragsbestandteil bilden. Im Falle eines 
Widerspruchs geht zuerst der Liefervertrag samt Informations- 
und Preisblatt ab 01.07.2025 den AGB vor. 

3. Begriffsbestimmungen: 

Kunde: ist der Vertragspartner des Liefervertrages. 

Photovoltaik-Anlage: ist die Erzeugungsanlage, die im Eigen-
tum von Wien Energie am Dach des Hauseigentümers steht 
und aus der der Kunde mit dezentraler elektrischer Energie 
versorgt wird.  

Liefervertrag: ist der Vertrag zur Belieferung mit dezentraler 
elektrischer Energie (Strombezug aus Photovoltaik – Anlage 
„Sonne DIREKT“), der zwischen dem Kunden und Wien Ener-
gie unter Zugrundelegung der AGB geschlossen wird. 

Energie(lieferung): ist der dezentrale Strom aus der Photovol-
taik-Anlage bzw. die Lieferung von dezentralem Strom aus der 
Photovoltaik-Anlage. 

II. Vertragsabschluss/Rücktrittsrechte 

1. Der Liefervertrag kommt dadurch zustande, dass der Kunde 
zuerst die Liefervertragsurkunde unterfertigt, diese an Wien 
Energie übermittelt und mit der ersten Energielieferung an den 
Kunden wird der Vertrag geschlossen. 

2. Wien Energie kann mit der tatsächlichen Energielieferung erst 
ab vollständig errichteter Photovoltaik-Anlage beginnen.  

3. Von einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Vertrag (§ 3 Z 1 FAGG) und von einem Fernabsatzvertrag  
(§ 3 Z 2 FAGG) kann ein Verbraucher im Sinne des KSchG 
gemäß § 11 FAGG zurücktreten. Hat ein Verbraucher im Sinne 
des KSchG seine Vertragserklärung weder in den von Wien 
Energie für deren geschäftlichen Zwecke dauernd benützten 
Räumen noch bei einem von Wien Energie auf einer Messe 
oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann der 
Verbraucher von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag ge-
mäß § 3 KSchG zurücktreten. 

4. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
abschlusses. Die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. 

5. Ist die Ausfolgung einer Vertragsurkunde unterblieben bzw. ist 
Wien Energie den gesetzlichen Informationspflichten nicht 
nachgekommen, so verlängert sich die Rücktrittsfrist um zwölf 
Monate. Holt Wien Energie die Urkundenausfolgung/die Infor-
mationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbe-
ginn nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nachdem der 
Verbraucher die Urkunde/die Information erhalten hat. 

6. Die Rücktrittserklärung ist an keine bestimmte Form gebunden. 
Damit der Verbraucher sein Rücktrittsrecht ausüben kann, 
muss der Verbraucher Wien Energie mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über seinen Entschluss informieren, von diesem Vertrag 
zurückzutreten. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, 
dass der Verbraucher die Mitteilung über die Ausübung des 
Rücktrittsrechtes vor Ablauf der Rücktrittsfrist absendet. 

7. Wenn der Verbraucher von einem Vertrag gemäß § 11 FAGG 
zurücktritt, hat Wien Energie dem Verbraucher alle Zahlungen, 
die Wien Energie vom Verbraucher erhalten hat, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der 
Lieferung als die von Wien Energie angebotene günstigste 
Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich, jedoch spätes-
tens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über den Rücktritt des Verbrauchers von diesem 
Vertrag bei Wien Energie eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwendet Wien Energie dasselbe Zahlungsmittel, das der 
Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, 
es sei denn, mit dem Verbraucher wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Verbraucher 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Hat der Ver-
braucher nach Aufforderung des Unternehmens ausdrücklich 
erklärt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Ener-
gie während der Rücktrittsfrist beginnen sollen, so hat der Ver-
braucher den Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum 
Rücktrittszeitpunkt bereits erbrachten Dienstleistungen oder 
Energielieferungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen oder Lieferungen von 
dezentraler elektrischer Energie entspricht. 

8. Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossener Vertrag eine Dienstleistung, die nicht in 
einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 
angebotene Lieferung von Wasser, Erdgas oder Strom oder 
die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand, und wünscht 
der Kunde, dass Wien Energie noch vor Ablauf der Rücktritts-
frist nach § 11 FAGG mit der Vertragserfüllung beginnt, so wird 
Wien Energie den Kunden dazu auffordern, Wien Energie ge-
mäß § 10 FAGG ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Ver-
tragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages auf einem 
dauerhaften Datenträger – zu erklären. 

 

III. Auflösung des Liefervertrages bei Nichterrichtung 
der Photovoltaik-Anlage und Smart Meter-Opt-Out 

1. Wien Energie behält sich das Recht vor, nach Vertragsschluss 
und vor Beginn der tatsächlichen Lieferung den Liefervertrag 
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aufgrund der Nichterrichtung der Photovoltaik-Anlage mangels 
nicht ausreichender Kundenanzahl mit sofortiger Wirkung zu 
beenden.  

2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Liefervertrag nur ge-
meinsam mit einem intelligenten Messgerät („Smart Meter“) im 
Sinne der IME-VO, das Monats-, Tages- und Viertelstunden-
werte speichert und überträgt, durchgeführt werden kann. 
Lehnt der Kunde die Messung mit einem solchen intelligenten 
Messgerät gemäß § 1 Abs 6 IME-VO ab („Smart Meter-Opt-
Out“), ist Wien Energie berechtigt den Liefervertrag mit soforti-
ger Wirkung zu beenden. Gleiches gilt für die notwendige Zu-
stimmung im Smart Meter-Webportal der Wiener Netze zum 
Bezug von Strom aus der gemeinschafltichen Erzeugungsan-
lage. 

IV. Funktion der Photovoltaik-Anlage, Betreiber der 
Photovoltaik-Anlage 

1. Die Photovoltaik-Anlage wird als Überschussanlage mit einem 
eigenen Zählpunkt betrieben. Dies ermöglicht die Einspeisung 
von erzeugten und nicht verbrauchten Überschüssen in das öf-
fentliche Netz. Die Photovoltaik-Anlage besteht zusätzlich zur 
Energieversorgung über das öffentliche Verteilernetz. 

2. Wien Energie ist auf eigene Kosten für den Betrieb der Photo-
voltaik-Anlage verantwortlich und hat die elektrischen, bauli-
chen und sonstigen Teile der Erzeugungsanlage entsprechend 
den technischen Regeln zu betreiben, instand zu halten und zu 
warten. 

3. Der Kunde beauftragt mit Vertragsschluss Wien Energie mit 
der Betreibung der Photovoltaik-Anlage im Sinne des § 16a 
Abs. 4 ElWOG. Wien Energie tritt damit als Betreiber gegen-
über dem Netzbetreiber (Wiener Netze GmbH) als Ansprech-
partner in Vertretung für den Kunden auf. 

4. Wien Energie gibt als Betreiber dem Netzbetreiber den Modus 
zur Aufteilung sowie die Verteilung der erzeugten Energie be-
kannt und der Netzbetreiber ordnet die Energie entsprechend 
dem Aufteilungsschlüssel gem. Punkt VIII „Messung, Auftei-
lung, Abrechnung“ dem Kunden zu. 

V. Haftung 

Für Personenschäden besteht keine Haftungseinschränkung. Im 
Fall von Sachschäden haftet Wien Energie für vorsätzliche und 
grob fahrlässige Schadenszufügung. Eine Haftung von Wien 
Energie für leichte Fahrlässigkeit ist – außer bei einer Verletzung 
der vertraglichen Hauptpflichten – ausgeschlossen. 

VI. Preise, Preisänderungen 

1. Das Entgelt für die Energielieferung richtet sich nach den je-
weils vereinbarten Preisen im Liefervertrag laut dem beiliegen-
den Informations- und Preisblatt, welches mindestens einmal 
jährlich dem Kunden übermittelt wird. Der Kunde hat Wien 
Energie alle für die Bemessung des Preises notwendigen An-
gaben zu machen. Der Kunde hat Wien Energie auch über be-
absichtigte Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die 
eine Änderung der Bezugsgrößen zur Bemessung der Preise 
zur Folge haben, zu informieren. 

2. Der Kunde hat die vertraglich vereinbarten Entgelte laut dem 
dem Liefervertrag beiliegenden Informations- und Preisblatt zu-
züglich auf Gesetz, Verordnung und/oder sonstige behördli-
che/hoheitliche Verfügung beruhender Steuern, Abgaben, Ge-
bühren, Beiträge, Zuschläge und Förderverpflichtungen, die 
unmittelbar auf die Lieferung von dezentraler elektrischer Ener-
gie entfallen und dem Informations- und Preisblatt entnommen 
werden können, an Wien Energie zu zahlen.  

3. Es wird die Wertbeständigkeit (automatische Preisanpassung) 
der vertraglich vereinbarten Entgelte (Grundpreis und Ver-
brauchspreis) für die Stromlieferung „Sonne DIREKT“ anhand 
des Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020) vereinbart. Diese 
automatische Preisanpassung wird in dem dem Liefervertrag 
beiliegenden Informations- und Preisblatt geregelt, sodass die 

diesbezüglichen Regelungen dem Informations- und Preisblatt 
entnommen werden können.  

 

VII. Recht auf Zutritt zur Kundenanlage 

Mitarbeiter von Wien Energie sowie sonst von ihr beauftragte 
Dritte haben, bei Gefahr im Verzug sofort, ansonsten nach ent-
sprechender Anmeldung und Terminvereinbarung mit dem Kun-
den, das Recht auf Zutritt zur Photovoltaik-Anlage und zu den 
Messeinrichtungen, um die Rechte und Pflichten von Wien Ener-
gie aus dem Vertrag wahrnehmen zu können, insbesondere um 
die für die Preisbemessung maßgeblichen Bezugsgrößen ermit-
teln zu können. 

VIII. Messung, Aufteilung, Abrechnung 

1. Die durch die Photovoltaik-Anlage erzeugte Energie wird über 
eine Saldierung der Messwerte durch den Netzbetreiber aufge-
teilt. Die erzeugte Energie wird nach einem dynamischen Mo-
dell aufgeteilt. In diesem Modell entspricht die prozentuale Zu-
ordnung zu jedem Zeitpunkt (Viertelstundenwerte bei intelli-
genten Messzählern) dem prozentualen Verbrauch des Kun-
den am Gesamtverbrauch aller an der Photovoltaik-Anlage teil-
nehmenden Kunden. Ist der Kunde mit einem Teilnahmefaktor 
kleiner als 100% registriert, so wird der Verbrauch des Kunden 
nur anteilig gemäß Teilnahmefaktor in die Berechnung einbe-
zogen. 

2. Wien Energie gibt als Betreiber dem Netzbetreiber den Modus 
zur Aufteilung der erzeugten Energie und den vom Kunden ge-
wünschten Teilnahmefaktor bekannt. 

3. Falls vom Kunden nicht anders angegeben, werden Neukun-
den mit einem Teilnahmefaktor von 100% beim Netzbetreiber 
registriert.  

4. Eine nachträgliche Änderung des Teilnahmefaktors ist jeder-
zeit möglich. Der Teilnahmefaktor muss mindestens 1 % betra-
gen. Bei der Angabe des Teilnahmefaktors sind keine Nach-
kommastellen zulässig. 

5. Die jährlichen Kosten für die Messleistung seitens des Netzbe-
treibers werden über die Rechnung des bestehenden Energie-
lieferanten (sofern von selbigem „Rechnungslegung aus einer 
Hand“ angeboten bzw. durchgeführt) für Stromlieferungen über 
das öffentliche Netz abgerechnet.  

6. Der Kunde erhält von Wien Energie einmal jährlich ab dem Tag 
der ersten Energielieferung eine Abrechnung der gelieferten 
dezentralen elektrischen Energie zu dem im Liefervertrag an-
geführten Preis. 

7. Wien Energie behält sich eine Änderung der Verrechnungsart 
und der Verrechnungszeiträume vor. 

IX. Zahlung, Verzug, Mahnung 

1. Rechnungen von Wien Energie sind binnen 14 Tagen nach Er-
halt ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 

2. Einwendungen gegen Rechnungen von Wien Energie sind bei 
sonstigem Ausschluss schriftlich oder per E-Mail binnen 14 Ta-
gen ab Rechnungslegung an Wien Energie zu richten. 

3. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Wien Energie berechtigt, 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Daneben 
sind insbesondere auch die Mahnspesen sowie etwaige zu-
sätzliche notwendige Kosten außergerichtlicher Betreibungs- 
oder Einbringungsmaßnahmen sowie Rückläufergebühren zu 
vergüten, soweit sie zur zweckentsprechenden Einbringung 
notwendig sind, den Kunden ein Verschulden trifft und die Kos-
ten in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forde-
rung stehen. Im Falle der Beauftragung eines Inkassobüros 
oder eines Rechtsanwaltes werden die tatsächlich entstehen-
den Kosten in der sich aus der jeweils geltenden Verordnung 
der zulässigen Gebühren für Inkassoinstitute sowie dem je-
weils geltenden Rechtsanwaltstarifgesetz ergebenden Höhe 
verrechnet. soweit sie zur zweckentsprechenden Einbringung 
notwendig sind, den Kunden ein Verschulden trifft und die 



 

 

Kosten in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen 
Forderung stehen. 

4. Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten mit 
einer eigenen Forderung aufzurechnen, wenn entweder Wien 
Energie zahlungsunfähig ist, die Forderung des Kunden in 
rechtlichem Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit bei 
Wien Energie steht, gerichtlich festgestellt oder von Wien Ener-
gie anerkannt worden ist. 

 

5. Kündigung bei Zahlungsverzug 

 

Wien Energie ist berechtigt, den Liefervertrag aus wichtigem 
Grund und daher mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der 
Kunde 

a. mit zwei aufeinander folgenden Zahlungen, wobei zumin-
dest eine Zahlung seit mehr als sechs Wochen fällig ist, 
trotz schriftlicher Mahnung und Setzung einer Nachfrist 
von mindestens 14 Tagen in Verzug ist, oder 

b. mit zumindest drei Zahlungen über mehrere Zahlungster-
mine in Verzug gerät und den Zahlungsrückstand trotz 
schriftlicher Mahnung und Setzung einer Nachfrist von 
mindestens 14 Tagen nicht vollständig begleicht. 

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Die Geltendmachung 
weiterer gesetzlicher Rechte, insbesondere Schadenersatzan-
sprüche, bleibt davon unberührt. 

 

X. Vertragsdauer und Kündigung 

1. Der Liefervertrag tritt mit Abschluss in Kraft und wird auf unbe-
stimmte Dauer geschlossen. 

2. Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag erstmals nach Ablauf 
eines Jahres unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündi-
gungsfrist und danach jeweils zum Ende eines jeden Kalender-
halbjahres zu kündigen. Wien Energie ist berechtigt, den Lie-
fervertrag nach Ablauf eines Jahres unter Einhaltung einer 
sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalen-
derhalbjahres zu kündigen. 

3. Unabhängig von Punkt 1 und 2 endet der Liefervertrag mit je-
nem Datum, zu dem der Kunde aus der Wohnung, für den der 
Liefervertrag geschlossen wurde, auszieht („Auszugsdatum“). 
In einem solchen Fall hat der Kunde Wien Energie unverzüg-
lich unter Nennung des Auszugsdatums zu benachrichtigen. Im 
Falle des Ablebens des Kunden endet der Vertrag mit dem To-
desdatum. Wien Energie verpflichtet sich alle bis zum Zeitpunkt 
des Vertragsendes erbrachten Leistungen abzurechnen und 
eine Schlussrechnung zu erstellen. 

XI. Unterbrechung der Lieferung 

1. Wien Energie ist berechtigt, die Energielieferung bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes zu unterbrechen. Als wichtige Gründe 
gelten insbesondere: 

a. wenn der Kunde gegenüber Wien Energie trotz Mahnung 
und Setzung einer Nachfrist von mindestens 14 Tagen mit 
zumindest einer Zahlungsverpflichtung in Verzug ist, 

b. die Umgehung oder Beeinflussung von Mess-, Steuer- und 
Datenübertragungseinrichtungen durch den Kunden, 

c. wenn Mitarbeitern oder Beauftragten von Wien Energie der 
Zutritt zu den Messeinrichtungen nicht möglich ist, 

d. wenn der Kunde vertragswidrig dezentrale elektrische Ener-
gie aus der PV-Anlage entnimmt, ableitet oder verwendet, 

e. soweit Wien Energie an der Energielieferung durch höhere 
Gewalt gehindert ist, 

f. soweit Hindernisse vorliegen, die sich im Bereich des Kun-
den befinden und Wien Energie an der Energielieferung hin-
dern, 

g. soweit Hindernisse vorliegen, die weder im Bereich des 
Kunden noch im Bereich von Wien Energie sind, aber Wien 
Energie an der Energielieferung hindern. 

2. Wien Energie ist berechtigt, die Energielieferung wegen Arbei-
ten, die zur Wartung, Erneuerung, Reparatur oder zum Betrieb 
der Photovoltaik-Anlage notwendig sind, vorübergehend zu un-
terbrechen. Dabei ist Wien Energie bemüht, jede Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeit ehestmöglich zu beheben. 

XII. Vertragsauflösung aus wichtigem Grund 

Die Vertragspartner können bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung vorzeitig auflösen. Als wichtige Gründe gelten, 

1. wenn über das Vermögen des jeweils anderen Vertragspart-
ners die Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 
verweigert wird, 

2. wenn der jeweils andere Vertragspartner über die Einleitung 
eines Insolvenzverfahrens Kenntnis erlangt, 

3. wenn der vertragsgemäße Zustand endgültig nicht mehr her-
gestellt werden kann (z.B. technischen Störungen, die eine Be-
lieferung unmöglich machen). 

XIII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

1. Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Für Klagen gegen 
den Kunden gilt der Gerichtsstand des Wohnsitzes, des ge-
wöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung ge-
mäß § 14 KSchG. 

2. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht, nach welchem 
er auch auszulegen ist. 

XIV. Sonstige Bestimmungen 

1. Wien Energie ist maximal zwei Mal pro Jahr berechtigt, Ände-
rungen dieser AGB vorzunehmen, falls die Änderungen durch 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht bekannte 
technische Neuerungen, Gesetzesnovellen oder Rechtspre-
chung begründet sind und die Änderungen die vertraglichen 
Rechte und Pflichten nicht unbillig zu Lasten des Kunden ver-
ändern. Auf die vertraglichen Hauptpflichten der Parteien findet 
dieses Änderungsrecht keine Anwendung. Wien Energie wird 
den Kunden von allfälligen Änderungen mindestens acht Wo-
chen vor dem gewünschten Wirksamwerden der Änderungen 
schriftlich oder per E-Mail durch personalisiertes Anschreiben 
(„Änderungserklärung“) verständigen. Die Änderungen werden 
zu dem in der Änderungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
(der zumindest acht Wochen nach der Zustellung der Ände-
rungserklärung an den Kunden liegt) wirksam, sofern der 
Kunde nicht innerhalb von acht Wochen ab Zustellung der Än-
derungserklärung schriftlich oder per E-Mail widersprochen 
hat. In der Änderungserklärung wird Wien Energie den Kunden 
ausschließlich über die Änderungen dieser AGB, die damit ver-
bundenen Rechtsfolgen und sein Widerspruchsrecht inklusive 
Beginn und Ende der dem Kunden zukommenden Wider-
spruchsfrist informieren, sowie darauf hinweisen, dass sein 
Stillschweigen als Zustimmung zur Änderung gilt, sofern er 
nicht innerhalb der achtwöchigen Widerspruchsfrist wider-
spricht. Im Falle eines rechtzeitigen Widerspruchs durch den 
Kunden hat Wien Energie das Recht, diesen Vertrag unter Ein-
haltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Letzten ei-
nes Kalendermonats schriftlich aufzulösen. Änderungen dieser 
AGB im Wege der Änderungserklärung, welchen der Kunde 
bereits widersprochen hat, können nicht erneut Gegenstand ei-
ner Änderungserklärung sein.  

2. Wien Energie und der Kunde kommen überein, dass Energie-
effizienzmaßnahmen, die auf der Grundlage der von Wien 
Energie erbrachten Leistungen generiert werden können, Wien 
Energie zuzurechnen sind. Dies bedeutet insbesondere, dass 
der Kunde Wien Energie bei der Erstellung der Dokumentation, 
welche die von Wien Energie erbrachten Leistungen betrifft 
und den hierdurch generierten Energieeffizienzvorteil nach 
Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes belegt, unterstützen 
wird. Die durch die Dokumentation belegte Energieeffizienz-
maßnahme ist Wien Energie allenfalls zu übertragen. Der 
Kunde erhält für seine Unterstützung bei der Erstellung der 



 

 

Dokumentation oder für eine Übertragung der Energieeffizienz-
maßnahme kein gesondertes Entgelt. 

3. Ergänzungen sowie Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Die Aufhebung des Schrift-
formerfordernisses ist ebenfalls nur in Schriftform möglich. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

4. Der Kunde hat Wien Energie über vertragsrelevante Änderun-
gen seiner Person (z. B. Anschrift) sowie seiner Bankverbin-
dung rechtzeitig schriftlich oder per E-Mail zu informieren. 

5. Wien Energie ist berechtigt, qualifizierte Dritte mit Leistungen 
aus diesem Vertrag (z. B. Ablesung der Messeinrichtungen) zu 
beauftragen. Die Wien Energie in diesem Vertrag eingeräum-
ten Nebenrechte (z. B. Betreten der Liegenschaft) stehen auch 
diesen beauftragten Dritten zu. 


